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68/2020 Kreis Gütersloh 

Jahresabschluss 2019 
 

Der Kreistag des Kreises Gütersloh hat in seiner Sitzung am 07.09.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Kreistag stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 fest. 
 

2. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wird auch die Zustimmung gemäß § 83 Abs. 2 GO 
i.V.m. § 53 KrO zur Leistung der überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Personalbereich 
in Höhe von insgesamt 2.088.675,31 € erteilt.  

 
3. Gemäß § 96 Abs. 1 GO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO wird der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 

in Höhe von 443.695,59 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
 
4. Der Jahresabschluss, der Prüfungsbericht 2019 und die Erklärung des Finanz- und Rechnungsprü-

fungsausschusses werden bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 

 
5. Der Landrat wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für den Jahresabschluss und die Haushalts- und Wirt-

schaftsführung 2019 uneingeschränkt entlastet. 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß Beschluss des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vom 02.09.2020 wird der gesamte 
Prüfungsbericht 2019 vom 18.08.2020 als allgemeiner Berichtsband angesehen. 
 
Der oben genannte Jahresabschluss 2019 ist bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 zur 
Einsichtnahme verfügbar. 
 
Die Unterlagen können nach telefonischer Vereinbarung (Tel: 05241/85-1070) im Kreishaus Gütersloh, 
Herzebrocker Straße 140, 33324 Gütersloh, Zimmer 2417, Abteilung Finanzen, eingesehen werden. 
 
Gütersloh, den 14.10.2020 
Kreis Gütersloh 
Der Landrat 
gez. 
Adenauer 
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69/2020 Kreis Gütersloh 
 

Allgemeinverfügung des Kreises Gütersloh zur Feststellung der Gefährdungsstufe 2  
für das Gebiet des Kreises Gütersloh 

 
Gemäß § 15a Abs. 2 Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung NRW - CoronaSchVO NRW) vom 30.09.2020 (GV. NRW. 2020 S. 915), § 28 
Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infekti-
onsschutzgesetz - IfSG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S. 1045), § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung 
besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter 
Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b) sowie § 35 Satz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) 
- jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung – 

  erlässt der Kreis Gütersloh folgende 

Allgemeinverfügung 

1. Für das Gebiet des Kreises Gütersloh wird das Erreichen der Gefährdungsstufe 2 gemäß § 15 a 
Abs. 2 CoronaSchVO NRW festgestellt.  
 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 S. 4  VwVfG NRW am Tage nach ihrer Bekannt-
machung als bekanntgegeben und tritt damit am Dienstag, dem 20.10.2020 um 0:00 Uhr in Kraft.  
 
Sie gilt bis zum Ablauf des 31.10.2020, es sei denn, sie wird vorher durch eine neue Allgemeinver-
fügung abgelöst oder aufgehoben. 
 

3. Mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung tritt zugleich die „Allgemeinverfügung des Kreises Gü-
tersloh zur Feststellung der Gefährdungsstufe 1 für das Gebiet des Kreises Gütersloh“ vom 
18.10.2020 außer Kraft. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils gültigen Fassung i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 
IfSG sofort vollziehbar. 
 

5. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Feststellung des Erreichens der Gefährdungsstufe 2 im Kreis 
Gütersloh die verschärften landeseinheitlichen Schutzmaßnahmen nach § 15 a Abs. 3 und 4 
CoronaSchVO NRW zu beachten sind.  
 

 

Begründung: 

Aufgrund der aktuellen Infektionslage wird gemäß § 15 a Abs. 2 CoronaSchVO i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG die 
Gefährdungsstufe 2 für das Gebiet des Kreises Gütersloh durch Allgemeinverfügung festgestellt. 

Gemäß § 15 a Abs. 2 CoronaSchVO stellt der Kreis durch Allgemeinverfügung für sein Gebiet das Errei-
chen der Gefährdungsstufe 1 fest, wenn die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentlichungen des 
Landeszentrums Gesundheit bezogen auf den Kreis über dem Wert von 35 liegt und das Infektionsgesche-
hen nicht ausschließlich auf bestimmte Einrichtungen o.ä. zurückzuführen und einzugrenzen ist. Liegt die 
7-Tages-Inzidenz über dem Wert von 50, stellt der Kreis das Erreichen der Gefährdungsstufe 2 fest.  

Nach der Veröffentlichung des Landeszentrums für Gesundheit NRW vom 19.10.2020 liegt die 7-Tages-
Inzidenz im Kreis Gütersloh bei 53,7 und damit über dem Wert von 50. Das Infektionsgeschehen im Kreis 
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Gütersloh ist nicht ausschließlich auf bestimmte Einrichtungen o.ä. zurückzuführen und einzugrenzen. Da-
her wird das Erreichen der Gefährdungsstufe 2 für das Gebiet des Kreises Gütersloh festgestellt. 

Die Feststellung erfolgt für das gesamte Kreisgebiet. Gemäß § 15 a Abs. 2 CoronaSchVO können Kreise 
das Gebiet einzelner Gemeinden von der Feststellung nur dann ausdrücklich ausnehmen, wenn dort gesi-
chert ein signifikant geringeres Infektionsgeschehen unterhalb der jeweiligen Grenzwerte festzustellen ist 
und eine Verbreitung des Infektionsgeschehens in diese Gemeinden – gerade bei Umsetzung der ver-
schärften Schutzmaßnahmen im restlichen Kreisgebiet – ausgeschlossen erscheint. Nach dem Begleiter-
lass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
16.10.2020 zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Coronaschutzverordnung ist von dieser Option aus-
drücklich zurückhaltend und nur, soweit ein Übergreifen des Infektionsgeschehens sicher ausgeschlossen 
ist, Gebrauch zu machen. 

Die Voraussetzungen des § 15 a Abs. 2 CoronaSchVO dafür, einzelne kreisangehörige Gemeinden von 
der Feststellung der Gefährdungsstufe auszunehmen, liegen im Kreis Gütersloh nicht vor. Es lässt sich 
nicht für einzelne Kommunen gesichert ein signifikant geringeres Infektionsgeschehen unterhalb des 
Grenzwertes feststellen und zugleich eine Verbreitung des Infektionsgeschehens in diese Gemeinden aus-
schließen.  

Das insgesamt stetig steigende Infektionsgeschehen im Kreis Gütersloh stellt sich als flächendeckendes 
und diffuses Gesamtbild dar.  

Die Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz bezogen auf das Gebiet der kreisangehörigen Kommunen zeigt, 
dass sich nicht feststellen lässt, dass das Infektionsgeschehen in einzelnen Kommunen gesichert signifi-
kant geringer ist. Das Infektionsgeschehen in den Kommunen ist sehr volatil. Die Werte der 7-Tages-Inzi-
denz schwanken deutlich. Sie erhöhen sich zum Teil innerhalb weniger Tage erheblich. Dies liegt auch da-
ran, dass sich gerade in kleineren Kommunen schon die Infektion weniger Personen maßgeblich auf den 
Wert der 7-Tages-Inzidenz auswirkt. Ein aktuell geringerer Wert einer Kommune im Kreis Gütersloh stellt 
nur eine Momentaufnahme dar und lässt nicht den Schluss auf ein gesichert signifikant geringeres Infekti-
onsgeschehen zu.  

Darüber hinaus lässt sich nicht ausschließen, dass sich das Infektionsgeschehen in aktuell etwas weniger 
betroffene Kommunen verbreitet. Dies liegt auch daran, dass Ansteckungen im Kreis Gütersloh soweit be-
kannt in erheblichem Umfang altersübergreifend im sozialen Umfeld oder bei der Arbeit stattfinden. Da die 
sozialen Kontakte und auch die Arbeitskontakte im Kreis Gütersloh kommunenübergreifend stattfinden, 
lässt sich nicht ausschließen, dass sich das Infektionsgeschehen auf diesem Weg zwischen den Kommu-
nen verbreitet.  

Mit Feststellung des Erreichens der Gefährdungsstufe 2 treten im Kreis Gütersloh die verschärften landes-
einheitlichen Schutzmaßnahmen nach § 15 a Abs. 3 und 4 CoronaSchVO NRW automatisch in Kraft.  

Da diese Allgemeinverfügung auf § 15 a CoronaSchVO beruht, endet ihre Geltung mit Außerkrafttreten der 
derzeit geltenden CoronaSchVO mit Ablauf des 31.10.2020, es sei denn, diese Allgemeinverfügung wird 
vorher durch eine neue Allgemeinverfügung abgelöst oder aufgehoben. Gemäß § 15 a Abs. 2 
CoronaSchVO kann die Feststellung der Gefährdungsstufe 2 erst aufgehoben werden, nachdem der 
Grenzwert der 7-Tages-Inzidenz für die Gefährdungsstufe 2 über einen Zeitraum von sieben aufeinander-
folgenden Tagen unterschritten wurde. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 
Minden oder Postfach 3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten 
der Geschäftsstelle oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des § 55a der 
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Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) einzureichen. 

 

Gütersloh, den 19.10.2020 

Der Landrat 

gez. Im Auftrag 

Ingo Kleinebekel 

 

 


